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Antrag auf Teilbefreiung von Gebühren der Abwasserbeseitigung - 
Gartenwasserzähler  
 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
 
Voraussetzung für die Teilbefreiung von Gebühren der Abwasserbeseitigung (sog. Gartenwasserzähler) ist, dass 
der Einbau durch einen zugelassenen Installateur im Gebäude in die nach außen führende Wasserleitung erfolgt.  
 
Vor dem Zähler ist ein Freiflussventil und hinter dem Zähler ein KFR-Ventil mit Entleerung zu setzen. Die 
Außenzapfstelle ist mit einem Rohrbelüfter und einem Rückflussverhinderer zu versehen. 
 
Der Gebührenpflichtige hat die Kosten für den Einbau, die Unterhaltung und die Abnahme des Wasserzählers zu 
tragen, welcher den Bestimmungen des Eichgesetzes zu entsprechen hat.  
 
Die Eichfrist für Wasserzähler beträgt sechs Jahre. Nach Ablauf dieser Frist sind Sie in der Pflicht, den Zähler durch 
einen zugelassenen Installateur Ihrer Wahl erneut eichen oder wechseln zu lassen.  
 
Bitte vergewissern Sie sich vor Beantragung eines neuen Gartenwasserzählers, ob sich die Installation für 
Sie lohnt: 
 
Ein Gartenwasserzähler lohnt sich meist ab einem jährlichen Verbrauch von ca. 20 - 30 Kubikmetern 
Leitungswasser für den Garten. Da für dieses Wasser keine Schmutzwassergebühren anfallen, spart man 
bei intensiver Bewässerung (z.B. Rasen). Die Kosten für Zähler, Einbau (oft ca. 150–250 € gesamt) und 
Austausch (alle 6 Jahre) müssen die Ersparnis übersteigen.  
 
Der Nachweis über die Wassermenge, die nicht der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird, obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Die Ablesung hat durch den Nutzer der Anlage zu erfolgen. 
Diese muss zugleich mit der jährlichen Zählerablesung bis spätestens 15.12. eines jeden Jahres durchgeführt 
werden. Die Abrechnung erfolgt mit der Jahresverbrauchsabrechnung. 
 
Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass aus der Wasserleitung des Gartenwasserzählers nur 
Wasser zum Sprengen Ihrer Anlage entnommen werden darf. 
 
Eine Befüllung des Pools darf in Ausnahmefällen nur erfolgen, wenn das verwendete Wasser nicht mit chemischen 
Zusätzen behandelt wurde. Andernfalls hat die Befüllung aus der Hauswasserleitung und die Entleerung des Pools 
über die Kanalisation zu erfolgen. 
 
Die Städtischen Betriebe Bad Schwartau behalten sich eine Kontrolle der Anlage vor. 
 
Bitte schicken Sie das umseitige Formular („Antrag auf Teilbefreiung“), ausgefüllt und von einem 
zugelassenen Installateur unterschrieben, an uns zurück.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Städtischen Betriebe Bad Schwartau 
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Antrag auf Teilbefreiung von Gebühren der Abwasserbeseitigun g - 
Gartenwasserzähler  
 
 
 
Angaben zum Eigentümer 
 
Name, Vorname:    ________________________________________________________ 
 
 
Kundennummer:    ________________________________________________________ 
 
 
Telefonnummer / E-Mail:               ________________________________________________________ 
 
 
Anschrift Eigentümer:  ________________________________________________________ 
(Abweichend von Abnahmestelle) 
 
 
 
Angaben zum Gartenwasserzähler 
 
Ort der Abnahmestelle:  ________________________________________________________ 
 
 
Installationsfirma:   ________________________________________________________ 
 
 
Zählernummer:   ________________________________________________________ 
 
 
Zählerstand bei Einbau (m³): ________________________________________________________ 
 
 
Jahr der Eichung:   ________________________________________________________ 
 
 
 
Der Gartenwasserzähler ist durch einen zugelassenen Installateur fest im Haus zu installieren und nachzuweisen. 
 
 
Ich bestätige hiermit, dass ich die Rentabilität des Gartenwasserzählers vor Installation geprüft und den Zähler 
nach den Vorgaben der Städtischen Betriebe installiert habe. 
 
 
 
 
__________________________________   ___________________________________ 
Stempel, Unterschrift der Installationsfirma   Datum, Unterschrift des Gebührenpflichtigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


